
 

Kinderschutzrichtlinien der  

DJK Arminia OB-Lirich 1920 e.V. 

-Verhaltenskodex- 

 

 

Der Schutz von Kindern und Jugendlichen hat in unserem Verein höchste Priorität. Um 

ein sicheres Umfeld zu schaffen, in dem sich alle wohlfühlen können, gelten für alle 

Mitglieder, Trainer/innen, Betreuer/innen und Helfer/innen folgende Richtlinien: 

 

1. Respektvoller Umgang 

• Jeder Mensch wird unabhängig von Herkunft, Geschlecht, Alter oder 

Fähigkeiten mit Respekt behandelt. 

• Diskriminierung, Gewalt oder übergriffiges Verhalten werden nicht toleriert. 

 

2. Transparenz im Umgang 

• Einzelgespräche mit Kindern finden nur in offenen oder einsehbaren Räumen 

statt. 

• Betreuung erfolgt immer durch mindestens zwei verantwortliche Personen. 

 

3. Kein unangemessener Kontakt 

• Körperkontakt erfolgt nur im Rahmen des Sports und immer mit dem 

Einverständnis des Kindes. 

• Es wird darauf geachtet, dass die Privatsphäre aller Beteiligten gewahrt bleibt, 

insbesondere in Umkleiden und Sanitärbereichen. 

 

4. Kommunikation 

• Der Austausch mit Kindern erfolgt transparent und sachlich. Private 

Nachrichten oder Gespräche ohne Wissen der Eltern sind nicht gestattet. 

• Eltern werden über alle relevanten Vorgänge informiert. 

 

5. Erweiterte Führungszeugnisse 

• Alle Personen, die in direktem Kontakt mit Kindern und Jugendlichen stehen, 

legen ein erweitertes Führungszeugnis vor. 

  



 

6. Meldung von Auffälligkeiten 

• Verdachtsfälle oder ungewöhnliche Situationen müssen sofort gemeldet 

werden. 

• Der/die Kinderschutzbeauftragte des Vereins steht als Ansprechpartner/in zur 

Verfügung. 

 

Ansprechpartnerin für Kinderschutz im Verein ist: 

 

Ramona Schmitz 

Telefon: 0163 1375395 

E-Mail: r.schmitz@arminia-lirich.de 

 

Wenn dir oder deinem Kind etwas auffällt, das unangenehm oder bedenklich ist, 

wende dich bitte vertrauensvoll an uns. Gemeinsam sorgen wir dafür, dass unser 

Verein ein sicherer Ort bleibt. 

 

Vielen Dank für deine Unterstützung! 

 

DJK Arminia OB-Lirich 1920 e.V. 

Der Jugendvorstand 


